
Landkreis
Meißen

Öffent l iche Zustel lung

gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des

Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 10 Absatz 2

des Verwaltungszustellungsgesetzes an die unbekannten Rechtsnachfo lger  von

Herrn Kar l  Mor i tz Reiche,

geboren am 18.10.1878, verstorben am 01.02.1966,

Herrn Gustav Adolf  Reiche,

Geburts- und Sterbedatum unbekannt,

Frau Emma Fr ieda Zichner, geb. Reiche,

Geburts- und Sterbedatum unbekannt,

Herrn Otto Alfred Reiche,

geboren am 16.01.1905, verstorben am 01.01.1996, und

Herrn Otto Mar t in Reiche,

Geburts- und Sterbedatum unbekannt

Beim Landratsamt Meißen, Kreisvermessungsamt, Sachgebiet Flurneuordnung,

Remonteplatz 7 in 01558 Großenhain, Zimmer 210b, liegt folgendes Schriftstück zur

Abholung bereit:

Bescheid über  die Bestel lung eines gesetzl ichen Ver treters gemäß Ar t ikel 233

§ 2 Absatz 3 EGBGB vom 02.05.2022 fü r  d ie unbekannten Rechtsnachfo lger

nach Kar l  Mor i tz Reiche; Gustav  Adol f  Reiche; Emma Fr ieda Zichner, geb.

Reiche; Otto Alf red Reiche und Otto Mar t in Reiche für  das Flurstück 1127 der

Gemarkung Reichenberg (3069), Grundbuch von Reichenberg, Blat t  142, auf

Antrag vom 01.10.2018

Der im Kreisvermessungsamt des Landkreises Meißen am 02.05.2022 ergangene

Bescheid wird gemäß § 4 Sächsisches Verwaltungsverfahrenszustellungsgesetz in

Verbindung mit § 10 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz öffentlich zugestellt.



Die Benachrichtigung wird gemäß § 10 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz in

Verbindung mit § 5 der Bekanntmachungssatzung über die Form der öffentlichen

Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) des

Landkreises Meißen vom 20.10.2021 zwei Wochen lang auf der Internetseite des

Landkreises Meißen veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können

(§ 10 Absatz 2 Satz 3 Verwaltungszustellungsgesetz).

Der Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung dieser

Benachrichtigung als zugestellt und damit bekanntgegeben (§ 10 Absatz 2 Satz 6

Verwaltungszustellungsgesetz).

Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnt die Rechtsbehelfsfrist nach § 70 Absatz 1

Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung von einem Monat.

Die öffentliche Zustellung erfolgt, da die Aufenthaltsorte der Rechtsnachfolger der oben

genannten Personen unbekannt sind beziehungsweise die Rechtsnachfolger nicht

ermittelt werden konnten.

Großenhain, 03.05.2022

P(94e,
Pohler
Sachgebietsleiterin

Veröffentlicht am 03.05.2022
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